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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Entwurf einer RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der 
Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates (erste Lesung) 

‒ Annahme des Gesetzgebungsakts 

‒ Erklärung 
  

Erklärung des Europäischen Parlaments zu Artikel 9 

Das Europäische Parlament bedauert, dass die Richtlinie entgegen dem ursprünglichen Vorschlag 

keine Bestimmungen über genaue Fristen und die IT-Kanäle für den Informationsaustausch 

zwischen den zentralen Meldestellen verschiedener Mitgliedstaaten enthält. Das Europäische 

Parlament bedauert ferner, dass sich der Anwendungsbereich dieses Artikels auf Fälle von 

Terrorismus und organisierter Kriminalität im Zusammenhang mit Terrorismus beschränkt und 

nicht — wie ursprünglich vorgeschlagen — alle Arten von schweren Straftaten umfasst, die 

ebenfalls schwerwiegende negative Auswirkungen auf unsere Gesellschaften haben können. Das 

Europäische Parlament fordert die Kommission auf, diese Frage im Rahmen ihrer Berichte über die 

Umsetzung und Bewertung dieser Richtlinie und der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche 

und insbesondere im Rahmen ihrer Bewertung gemäß Artikel 21 erneut zu prüfen. Das Europäische 

Parlament wird diese Berichte und Bewertungen aufmerksam verfolgen und analysieren und 

erforderlichenfalls eigene Empfehlungen abgeben. 
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